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Kurz informiert

▶▶ Oberlandesgericht Köln
feststellungsklage: ehemann der bereits verstorbenen  
Schwester des erblassers ist kein gesetzlicher erbe

| Das notwendige Feststellungsinteresse für eine (negative) Erbenfest
stellungsklage fehlt jedenfalls dann, wenn der Beklagte als gesetzlicher 
Erbe objektiv nicht in Betracht kommt, so das OLG Köln in seiner Entschei
dung vom 9.10.17 (16 U 82/17, AbrufNr. 198371). |

Der Erblasser war kinderlos verstorben. In einem handschriftlichen Testa
ment setzte er zu einem ganz überwiegenden Teil seinen Bruder B ein. Im 
Erbscheinsverfahren wandte der Ehemann E einer vorverstorbenen Schwes
ter ein, das Testament sei nicht echt. Nachdem der Erbschein zugunsten des 
Bruders erteilt war, erhob dieser Feststellungsklage gegen den E. Er bean
tragte festzustellen, „dass er aufgrund des wirksam errichteten Testaments 
des Erblassers Erbe neben den weiteren gewillkürten Erben … geworden ist 
und keine gesetzliche Erbfolge eingetreten ist“.

Das LG hat die Klage gegen den E als unzulässig verworfen, es besteht inso
weit kein Feststellungsinteresse. Auch die Berufungsinstanz ist dieser Mei
nung. Gegenstand einer Feststellungsklage kann das Bestehen oder Nicht
bestehen eines (Mit)Erbrechts sein (z. B. § 27 ZPO). Allerdings hatte sich der 
E zu keiner Zeit einer Stellung als Erbprätendent berühmt. Die Berühmung 
muss, wenn sie ein Feststellungsinteresse begründen soll, nicht nur ernst
haft gemeint sein, sondern auch nach objektiver Würdigung eine gegenwär
tige Gefahr für den Kläger begründen. Daran fehlt es hier. Der E schied als 
gesetzlicher Erbprätendent objektiv aus, da ihm als Ehegatte der vorverstor
benen Schwester des Klägers kein gesetzliches Erbrecht zustand.
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▶▶ Digitalisierung und Recht
neuer digitaler informationsdienst des iWW instituts

| Ist Ihre Kanzlei bereits digital? Oder beabsichtigen Sie, sie immer mehr 
zu digitalisieren? Sind Sie beratend z. B. in den Themengebieten Daten
schutz, ECommerce oder ITComplience tätig? Dann ist DR Digitalisierung 
und Recht genau das Richtige für Sie! |

Im Januar 2018 gibt das IWW Institut mit DR Digitalisierung und Recht (www.
dr.iww.de) – nach „Chef easy“ (www.ce.iww.de) – bereits seinen zweiten rein 
digitalen informationsdienst heraus. Und das sind die Themen:

▶� Legal Tech
▶� Datenschutz
▶� Social Media
▶� Industrie 4.0
▶� Urheberrecht
▶� Wettbewerbsrecht

▶� ITStrafrecht
▶� ITVertragsrecht
▶� ITComplience
▶� ECommerce
▶� Telemediengesetz 
▶� AGB

DR Digitalisierung und Recht ist kostenlos und bietet mehrere neue Beiträge 
wöchentlich. Schauen Sie am besten gleich einmal vorbei auf www.dr.iww.de!
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Praxiswissen auf den Punkt gebracht.
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S12. IWW-Kongress

Praxis Ärzteberatung
am 16.03.2018 in Düsseldorf

www.kongress-praxis- 
aerzteberatung.de

Folgende Topthemen erwarten Sie:
• Aktuelle Entwicklungen zum Vertragsarztrecht
 •  Echte und unechte Realteilung: neue Gestaltungs-

spielräume in der Heilberufeberatung durch die 
BFH-Rechtsprechung

•  Praxiserweiterung durch Einbindung neuer Ärzte: 
Stolpersteine im Vertragsarztrecht und beim Honorar 

•  Das MVZ nach dem GKV-VSG: praktische Erfahrungen 
und bewährte Gestaltungen

•  Die Praxis zu Traumpreisen verkaufen – wie geht das?
•  Der Arzt in der Betriebsprüfung: Bei diesen Punkten 

schaut der Prüfer genauer hin!

Termin 16.03.2018
Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 17:00 Uhr

Ort Maritim Hotel Düsseldorf,
Maritim-Platz-1 (Flughafen),
40474 Düsseldorf, Telefon 0211 5209-0

Teilnahmegebühr 545,00 € zzgl. USt.
Bezahlung im Voraus gegen Rechnung.
Bei gleichzeitiger Anmeldung von 
mindestens zwei Teilnehmern ab der 
zweiten Buchung: 10 % Preisvorteil 

Teilnehmerkreis
Steuerberater/Wirtschaftsprüfer 
mit Spezialisierung auf Ärzte

Rechtsanwälte mit Beratungs-
schwerpunkt Arzt- und Medizinrecht

Prof. Dr. Bernd Halbe, 
FA für Medizinrecht 
und Justiziar mehrerer 
Berufsverbände, 
Honorar professor 
der Universität Köln

Alfred P. Röhrig, 
Dipl.-Finw., StB, 
Umstrukturierungen, 
Nachfolgeberatung, 
Bad Honnef

Thomas Ketteler-Eising, 
Dipl.-Bw. (FH) und StB, 
Leiter Kompetenz-Cent-
rum „Fach  service 
Steuer berater/Anwälte“, 
Köln

Bernd Kreutzer,
RA, StB, Umstrukturie-
rungen, Nachfolge-
beratung, Bad Honnef

Dr. Tobias Scholl-
Eickmann,
RA, FA für Medizinrecht, 
Wirtschaftsmediator, 
Lehrbeauftragter der 
Hochschule Osnabrück, 
Dortmund

Dr. Anna Lauber, 
RA, FA für Medizinrecht, 
Vertragsarztrecht, 
Honorarstreitigkeiten, 
Münster 

Dr. Lars Lindenau,
RA, medizin- und 
steuerrechtliche 
Gestaltungsberatung, 
Erlangen 

Gerrit Tigges,
RA, FA für Medizinrecht, 
ärztliches Gesellschafts- 
und Vertragsrecht, 
Gestaltung von Koopera-
tionen, Düsseldorf

Christian Krapohl, 
RA, FA für Medizinrecht, 
FA für Arbeitsrecht, 
Apo theken recht und 
Arbeitsrecht, Düsseldorf

Moritz Bihler, 
Dipl.-Finw., StB, 
Heilberufeberatung, 
Nachfolgeberatung, 
Reutlingen 


